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ANZEIGE

Ein Großprojekt hat Lambrecht ebenfalls
von Barley geerbt: die Reform des Mietspie-
gels. Auch hier war mal ein Entwurf bis zum
Sommer vorgesehen. Doch das Thema Miet-
spiegelwerte, die die ortsübliche Vergleichs-
miete bestimmen und damit maßgebend für
Mieterhöhungen sind, ist offenbar heikel.
„Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit“,
sagte Baustaatssekretä-
rin Anne Katrin Bohle,
deren Ministerium an
der Reform beteiligt ist. 

Die neue Justizmi-
nisterin spricht sich auch dafür aus, zu prü-
fen, „ob das geltende Baugebot ausreicht.
Eine Baupflicht nach dem Tübinger Modell
kann eine Möglichkeit sein, Menschen mit
Baugrundstücken zum Handeln zu bewe-
gen“, erklärt sie. Der Verweis auf Tübingen
zielt auf eine Initiative des dortigen Oberbür-
germeisters Boris Palmer (Grüne). Der hatte

D en Entwurf zur erneuten 
Verschärfung hat Lambrecht von
Barley sozusagen geerbt: Gegen
die Mietpreisbremse versto-

ßende Vermieter sollen zu viel erhaltene
Mieterlöse rückwirkend seit Beginn des 
Mietvertrags zurückzahlen müssen. Bislang
können Mieter zu viel Überwiesenes erst ab
dem Zeitpunkt zurück-
verlangen, zu dem sie
den Vermieter gerügt
haben. Die Regelung
soll für alle Mietverträge
gelten, die nach Inkrafttreten der Novellie-
rung abgeschlossen werden. „Bis zum
Spätsommer will ich hierzu den Gesetzent-
wurf ins Kabinett bringen, mit dem ich
anschließend in das parlamentarische Ver-
fahren gehen kann“, kündigte Lambrecht in
einem ersten Tageszeitungs-Interview an
und bestätigte auf Anfrage der Immobilien

Zeitung ihren Plan. An dem Instrument selbst
hat sie keinen Zweifel: „Die Mietpreisbremse
wirkt. Sie löst nicht alle Probleme, ist aber ein
wichtiger Baustein für einen besseren
Mieterschutz.“ Lambrecht äußert zudem Kri-
tik an den bisherigen wohnungspolitischen
Bemühungen: „Ich hätte mir in den vergan-
genen Jahren deutlich mehr Engagement

gewünscht, um Anreize
für Wohnungsbau zu
schaffen.“

Um fünf Jahre, also
bis 2025, soll die Miet-

preisbremse verlängert werden. Das Bundes-
justizministerium will es nach den vielen
Schlappen vor Gericht den Bundesländern
künftig einfacher machen, zu begründen,
warum die Beschränkung in Städten oder
Teilmärkten gelten soll (siehe dazu „Barley
gibt den Ländern einen Freibrief“, IZ 23/19,
Seite 1).

versucht, mit Verweis auf das in § 176 BauGB
verankerte Baugebot Druck auf Besitzer von
Baulücken in seiner Stadt aufzubauen. Von
einer Baupflicht, wie von Lambrecht ange-
sprochen, ist im Gesetz, auf das sich Palmer
beruft, zwar nicht explizit die Rede. Allerdings
befindet sich Lambrecht mit der Verschär-
fung des Tons auf Linie ihrer Partei. SPD-

Finanzminister Olaf
Scholz hatte zuletzt
ebenso von einer Bau-
pflicht gesprochen wie
die kommissarische

Parteichefin Malu Dreyer, und im Zusam-
menhang mit dem Bericht der Baulandkom-
mission tauchte der Begriff ebenfalls auf. Die
will es Kommunen mittels einer Gesetzesno-
velle erleichtern, das Baugebot anzuwenden.
Auf eine wirkliche Verschärfung des Gebots
im Sinne einer Pflicht konnte sich die Kom-
mission aber nicht verständigen. ox/rgo

Lambrecht will Bremse
im Sommer schärfen
Enteignung sei, sagt die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), nur die ultima ratio auf
dem angespannten Mietwohnungsmarkt. Die Nachfolgerin von Katarina Barley ist aus dem Stand auf
vielen Feldern des Mietrechts gefordert: Sie will erneut die Mietpreisbremse verschärfen, und eine
Reform des Mietspiegels auf den Weg bringen, und sie hat eine „Baupflicht“ im Blick. 

Das heikle Projekt der
Mietspiegelreform

Prüfen, ob das geltende
Baugebot ausreicht

Katarina Barley (li.) hat ihrer 
Nachfolgerin Christine Lambrecht, hier

am Tag der Amtsübergabe, große 
Aufgaben hinterlassen. 
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W as da im Hintergrund ausgehandelt
wurde, um die Sonder-AfA endlich auf

den Weg zu bringen, ist auch den Immobi-
lienverbänden, die ja ständig quasi auf dem
Schoß der Politik sitzen, nicht ganz klar. Die
Bayern jedenfalls haben geholfen. Sie hatten
das Thema wieder auf die Tagesordnung des
Bundesrats gesetzt, nachdem es urplötzlich
Ende 2018 scheinbar auf Nimmerwiederse-
hen verschwunden war. Große Bundesländer
wie etwa Baden-Württemberg sollen wegen
der Begrenzung des Steuervorteils auf 3.000
Euro/m2 gegen das Gesetz protestiert haben.
Sie verlangten mindes-
tens 3.500 Euro/m2.
Jetzt ist es bei den 3.000
Euro/m2 geblieben, die
Mehrheit der Länder
hat Ende Juni die Regelung durchgewunken. 

Darüber freut sich nun als einziger Immo-
bilienverband der BFW Bundesverband
Freier Immobilien- und Wohnungsunterneh-
men. „Die Sonderabschreibung im Mietwoh-
nungsbau ist schon lange überfällig gewe-
sen“, sagt BFW-Präsident Andreas Ibel, der
schon nicht mehr erwartete Sonder-AfA-
Beschluss sei „ein gutes Signal“. Im BFW ist,
im Gegensatz etwa zu GdW (Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen) oder ZIA (Zentraler Immobilien
Ausschuss), der bauende Mittelstand stark
vertreten. „Nur für etwa 5% bis 10% unserer
Unternehmen wäre die Sonder-AfA von Inte-
resse“, sagt etwa GdW-Hauptgeschäftsführe-
rin Ingeborg Esser. Man wollte eine Erhöhung
der linearen AfA auf 3% – anderes nutze
kaum. 

Anders beim BFW. Viele Mitglieder, sagt
Bundesgeschäftsführer Christian Bruch,
stünden bereits in den Startlöchern, um die
Sonder-AfA zu nutzen. „Wir möchten, dass da
etwas Gutes für den Wohnungsbau entsteht.“

Allerdings: Das ist noch unbekanntes Terrain.
„Wir brauchen dringend Präzedenzfälle, um
Erfahrungen zu sammeln und daraus Emp-
fehlungen für alle abzuleiten.“ Dass die neue
Regelung nur bei drei bis 20 Einheiten hilft,
wie aus der Branche kolportiert wird, will
Bruch nicht bestätigen. 

Sofort loslegen könnte jeder: Es werden
solche Investitionen begünstigt, für die ein
Bauantrag zwischen dem 1. September 2018
und dem 31. Dezember 2021 gestellt wird
oder worden ist. Die Sonderabschreibung ist
letztmalig im Jahr 2026 möglich. Sie wird im

Rahmen der Steuerer-
klärung geltend ge-
macht, zuständig ist
das Finanzamt. 

Mit der Sonder-AfA
können private Investoren vier Jahre lang 5%
der Anschaffungs- und Herstellungskosten
einer neuen Mietwohnung bei der Steuer
abschreiben. Die weiterhin existierende
lineare AfA (2%) mitgedacht, könnten in den
ersten vier Jahren also insgesamt 28% der
Kosten einer neuen Mietwohnung steuerlich
abgeschrieben werden. Dabei dürfen Her-
stellungskosten von bis zu 2.000 Euro/m2

Wohnfläche geltend gemacht werden. Damit
nicht Luxuswohnungen subventioniert wer-
den, dürfen die Kosten insgesamt
3.000 Euro/m2 (ohne Grundstück) nicht
überschreiten. Die Einheiten müssen zehn
Jahre lang vermietet werden. Die Förderung
ist in ganz Deutschland möglich.

Zusätzlich aber gilt die De-minimis-
Verordnung der EU. Die besagt, dass die Ver-
günstigungen innerhalb von drei Veranla-
gungszeiträumen 200.000 Euro nicht über-
steigen dürfen. Experten sind sich jedoch
dabei unsicher, ob sich das auf die Steuer-
ersparnissse oder auf den Liquiditätsvorteil
bezieht: „Wir brauchen den Praxistest.“ ox

Praxistest für Sonder-AfA
Die Verabschiedung der Sonder-AfA für bezahlbares
Wohnen hat die einzigen Befürworter aus der Branche,
nämlich kleinere, bauenden Unternehmen, völlig
überrascht. Jetzt wird eilig an Strategien getüftelt, wie die
Steuererleichterung am besten zu nutzen ist. 

„Unsere Mitglieder stehen
in den Startlöchern“

C orestate-CEO Lars Schnidrig hat nur
höchste Lobesworte für seinen Neuer-

werb übrig. „Stam ist tief verwurzelt im fran-
zösischen Markt, besitzt einen exzellenten
Ruf und einen internationalen Kunden-
stamm. Es ist schwierig, im französischen
Immobilienmarkt Fuß zu fassen, umso mehr
freuen wir uns, dafür nun eine so gute
Adresse als Partner zu haben.“

Wie viel Geld Corestate dafür aufwenden
musste, werden Interessierte erst erfahren,
wenn der Jahresabschluss für 2019 veröffent-
licht ist. „Wir sind aber unseren Akquisitions-
kriterien treu geblieben“, sagt Schnidrig und
meint damit, dass jede Übernahme den
Gewinn je Aktie (EPS) erhöht. Corestate
setzte sich in einem strukturierten Verkaufs-
prozess durch, der im Auftrag des Stam-
Gründers und 50%-Inhabers Antoine de Bro-
glie sowie der restlichen Anteilseigner,
darunter Stam-CEO Edward Bates, durchge-
führt wurde.

Das Unternehmen mit Zentrale in Paris
managt ein Immobilienvermögen von rund
2 Mrd. Euro und hat 25 Mitarbeiter. Die sollen
unter dem gleichen Firmennamen ihr
Geschäft wie gewohnt weiterführen, wozu
auch der zusammen mit der Helaba Invest
aufgelegte offene Gewerbeimmobilienfonds
Madeleine mit 350 Mio. Euro Zielvolumen
zählt. Außerdem, so die Hoffnung, werden sie
dem neuen Eigentümer Corestate bei dessen
europäischen Expansionsplänen im Segment
Microliving unter die Arme greifen. 

Schnidrig baut zudem auf die Logistik-
expertise der Franzosen. Die konnten diese
zwar bislang nur in Frankreich unter Beweis
stellen, doch „ein Logistikspezialist kann
sicher auch Strategien für andere Länder ent-
wickeln. Wir bei Corestate haben das im Seg-
ment Studentenapartments ja auch schon
getan und eine deutsche Strategie mit eige-
nen Experten gleichermaßen erfolgreich in
Spanien umgesetzt“. mol

Corestate jetzt
auch in
Frankreich
Der börsennotierte
Asset-Manager Corestate hat die
französische Stam Europe
übernommen. Der erhoffte
Nutzen: Ein besserer
Marktzugang in Frankreich und
Know-how-Transfer im
Logistiksegment.


